
Wahl Personalrat 2016 

Datum Was 

Sofort und bis zum  27.08.2016 bzw. am 

entsprechenden Sitzungstag in der Woche 

(Anwesenheit von Wahlvorstandsmitgliedern 

nicht notwendig) 

Wahlvorstand bestellen §17 PersVG 

(spätestens 2 Monate vor der Wahl: 27.10.2015 

– 29.10.2015 Donnerstag bis Samstag) 

 10.09.2016 (Samstag) 

(1. Sitzung des Wahlvorstandes; ab hier 

Wahlvorstand verfügbar sein) 

Wahlausschreiben muss raus; spätestens 7 

Wochen vor Ende der Wahl §5 WO 

Wählerverzeichnis muss zugänglich sein (bis 

zum Ende des Wahlvorgangs) 

28.09.2016 (Mittwoch) 18 Kalendertage nach 

dem Wahlausschreiben 
(2. Sitzung des Wahlvorstandes mit Beschluss, 

die Wahlvorschläge abzusegnen) 

Bis 24 Uhr Einreichung der Wahlvorschläge §6 

(2) WO; Sitzung des Wahlvorstandes zur 

Prüfung der Wahlvorschläge 

a) sind keinerlei Vorschläge eingegangen, 

wird eine letzte Frist um 6 Kalendertage 

gesetzt §10 (1) WO 

b) sind Vorschläge eingegangen, bei denen 

ein Kandidat auf mehrere Listen ist > 

unverzüglich Kandidaten 

benachrichtigen und eine Frist von 3 

Kalendertagen setzen §9 (4) WO 

c) sind Vorschläge eingegangen, die den 

Erfordernissen in §7 (2) nicht 

entsprechen oder fehlt die schriftliche 

Zustimmung eines Kandidaten > 

unverzüglich Kandidaten 

benachrichtigen und Frist von 6 

Kalendertagen setzen zur Beseitigung der 

Mängel §9 (5) WO 

01.10.2016 (Samstag) 

(3. Sitzung des Wahlvorstandes; Annahme aller 

gültigen Listen ohne Doppelnennung) 

Letzter Tag an dem Wahlvorgeschlagene sich bei 

mehrfacher Nennung für eine Liste entscheiden 

sollen §9 (4) WO 

04.10.2016 (Dienstag) 

(4. Sitzung des Wahlvorstandes, um 

Wahlvorschläge endgültig zu beschließen) 

a) Frist zur Beseitigung von Mängeln auf den 

Wahlvorschlägen läuft ab (3 Tage) 

b) Nachfrist vom 26.09.16 für Wahlvorschläge 

läuft ab §10 (1) WO (6 Tage) 

c) Unverzüglicher Aushang der Wahlvorschläge 

spätestens am 22.10.2016 

22.10.2016 (Samstag) 

(5. Sitzung des Wahlvorstandes; Beschluss, dass 

Aushang Wahlvorschläge versandt wird) 

Wahlvorschläge aushängen; Stimmzettel müssen 

vorliegen §12 (1) 

26.10.2015 (Mittwoch) 

(6. Sitzung des Wahlvorstandes; Beschluss, dass 

Wählerverzeichnis in der aktuellen Form in 

Ordnung ist und Festlegung der Größe des 

Personalrates) 

12 Uhr vor dem ersten Wahltag: letzte 

Möglichkeit zum Einspruch gegen das 

Wählerverzeichnis §2 WO 

27.10. – 29.10.2015 (Donnerstag bis Samstag) Stimmenabgabe 

29.10.2015 (Samstag) 

(7. Sitzung des Wahlvorstandes; 

Stimmenauszählung und Bekanntgabe) 

Unverzüglich nach der Wahl: 

Stimmenauszählung 

Bekanntgabe des Wahlergebnisses (muss zwei 

Wochen hängen) 

 

Benachrichtigung der gewählten Mitglieder 

Einladung zur konst. Sitzung 

 


